Vertretungs- und Prozessvollmacht

Hannes & Kollegen

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Rankestraße 17, 10789 Berlin

Tel. (030) 72 61 50 – 500

wird hiermit in der Steuersache


gegen das Finanzamt

     
wegen

     
Vollmacht erteilt.

1. Diese Vollmacht ermächtigt zu allen den Rechtstreit betreffenden Prozesshandlungen, insbesondere auch zur Vornahme und zur Entgegennahme von Zustellungen, zur Bestellung eines Vertreters, zur Beseitigung des Rechtstreits, Verzicht und Anerkenntnis, auch dem Gegner Stundung zu gewähren, zur Einlegung und Zurücknahme von Rechtsmitteln und zum Verzicht auf solche, ferner zur Empfangnahme von Geldern und Wertsachen, insbesondere des Streitgegenstandes und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderer Stellen zu erstattenden Kosten sowie zur Verfügung darüber ohne die Beschränkung der § 181 BGB.

2. Die Vollmacht erstreckt sich auch auf Nebenverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschl. der aus ihr erwachsenden Verfahren (z. B. ZPO §§ 766-744, 785, 805, 872 ff. u. a.), Zwangsversteigerung  und Zwangsverwaltung, Vergleichsverfahren und Konkurs.

3. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, sechs Monate nach rechtskräftiger Entscheidung des Rechtsstreites die nicht abgehobenen Handakten zu vernichten.

4. Erfüllungsort  und Gerichtstand für alle Ansprüche aus dem der Vollmacht zu Grunde liegenden Rechtsverhältnis ist der Ort der Kanzlei des Bevollmächtigten. Mehrere Vollmachtsgeber haften für die entstandenen Gebühren als Gesamtschuldner.

Berlin, den 2. Juni 2004

_________________________


Unterschrift

